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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Im Zuge eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfahrens soll das derzeitige Bahnhofsge-

bäude des Hauptbahnhofes in Ingolstadt rückgebaut werden und anschließend ein neues Bahn-

hofsgebäude mit Hochhausturm entstehen (Abb.1,2). 

Für den vorgesehenen Rückbau des bestehenden Gebäudes ist zu prüfen, ob Belange des Ar-

tenschutzes hinsichtlich § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG berührt werden bzw. mit entspre-

chenden Verbotstatbeständen zu rechnen ist. 

Da durch die geplante Maßnahme keine naturnahen Flächen bzw. wertgebende Gehölze betrof-

fen sind und sich der Rückbau in erster Linie auf das derzeitige Bahnhofsgebäude bezieht, sind 

bei der vorliegenden Untersuchung die Artengruppen Fledermäuse und Vögel (Fassadenbrüter) 

in den Fokus zu nehmen. 

Da sich die Umsetzung der Abbrucharbeiten des bestehenden Bahnhofsgebäudes zeitlich verzö-

gerten, ist nach gut zwei Jahren eine erneute Begutachtung des Gebäudes hinsichtlich des Vor-

kommens der o. a. Zielarten unabdingbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.1: Lage des geplanten Vorhabens im Süden des Stadtzentrums (Openstreetmap, BingAerial). 
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Abb.2: Derzeitiges Gebäude des Hauptbahnhofes Ingolstadt. 

 

1.2 Datengrundlagen 

Als Datengrundlagen wurden herangezogen: 

 Biotopkartierung Bayern  

 Artenschutzkartierung Bayern 

 Brutvogelkartierung ADEBAR 

 Eigene Erhebungen (2 Begehungen am 28. und 30.09. 2021) 

 

1.3 Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersuchung stützen 

sich auf die mit Schreiben der Obersten Baubehörde vom 20. August 2018 Az.: G7-4021.1-2-3 

eingeführten „Hinweise zur Aufstellung naturschutzfachlicher Angaben zur speziellen arten-

schutzrechtlichen Prüfung in der Straßenplanung (saP)“. 

Neben der Auswertung vorliegender Sekundärdaten wurde das Bahnhofsgebäude im September  

2021, zusammen mit der Fledermausbeauftragten des Umweltamtes der Stadt Ingolstadt (Frau 

Kerstin Kellerer), auf das Vorkommen von Fledermausarten und fassadenbrütenden Brutvogelar-

ten untersucht. 

Dabei wurde das gesamte Gebäude, alle Anschlüsse zwischen Dach und Fassade, die Fenster 

mit Jalousien, offene Zugänge zu Kellerräumen, Spalten zwischen Fassade und Fallrohren, alle 

Fassadenöffnungen sowie die mit dem Gebäude verbundenen Überdachungen der Bussteige 
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begutachtet (teilweise fernoptisch mit starker Taschenlampe). 

Zudem waren zwei Gehölzpflanzungen (Platanenraster) im Bereich der Nordwest- und Südwest-

ecke des Geäudes auf wertgebende Habitatstrukturen zu prüfen.  

 

2 Untersuchungsergebnisse 

Sekundärdaten  

Das Vorhaben tangiert keine artenschutzrechtlich relevanten Lebensräume wie amtlich kartierte 

Biotope oder bekannte Artvorkommen, die in der bayerischen Artenschutzkartierung dokumen-

tiert sind. 

Abbildung 3 zeigt die Lage des derzeitigen Hauptbahnhofgebäudes zu wertgebenden Strukturen 

im innerstädtischen Bereich. Wobei es sich bei den flächig dargestellten, amtlich kartierten Berei-

chen im Umfeld des betroffenen Gebäudes in erster Linie um Einzelgehölze und Baumgruppen 

handelt, die in keinem funktionalen Bezug zum Eingriff stehen. 

Die im Umfeld des Hauptbahnhofes liegenden Punktnachweise aus der ASK beziehen sich auf 

überwiegend veraltete Nachweise von Schmetterlings- und Laufkäferarten, die ebenfalls keinen 

Lebensraumbezug zu dem zu begutachtenden Bahnhofsgebäude haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.3: Flächen aus der Biotopkartierung und Punktnachweise aus der ASK (Bayerisches LfU, Augsburg). 
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Fassadenbrütende Vogelarten 

Auch bei der in 2021 wiederholten Begutachtung konnten auf dem gesamten Bahnhofsgelände 

weder aktive noch verlassene Nester zu prüfender Brutvogelarten nachgewiesen werden. Ob-

wohl im Raum Ingolstadt Arten wie Rauch- und Mehlschwalbe, Mauersegler und Hausrot-

schwanz in geeigneten Habitaten vorkommen, war das zu untersuchende Bahnhofsgebäude, wie 

bei der ersten Begehung im Jahr 2019, ohne Befund. Die untersuchten Gebäudeteile zeigten im 

Vergleich zur ersten Begutachtung keine wesentlichen Veränderungen hinsichtlich ihrer Bausub-

stanz und den sich daraus ergebenden Strukturen als potentielles Bruthabitat fassadenbrütender 

Vogelarten. 

Fledermäuse 

Aufgrund der recht guten Bausubstanz vor allem im Bereich der Übergänge zwischen Dach und 

Fassade, waren hier, auch fernoptisch, keine Hangplätze für Fledermäuse nachweisbar.  

Alle, unter 1.3 dargestellten, potentiellen Fledermaushabitate blieben, auch bei der wiederholten 

Begutachtung im September 2021, ohne Befund. 

Obwohl für Fledermäuse geeignete Strukturen vorhanden sind (Jalousiekästen, Zugänge zu Kel-

lerräumen), konnten keine hängenden Tiere bzw. Spuren (Kotpellets) nachgewiesen werden. Der 

Grund hierfür ist wohl in der permanenten Beleuchtung des gesamten Gebäudekomplexes zu su-

chen, der für die im näheren Umfeld vorkommenden Fledermausarten nicht attraktiv erscheint. 

Fotostrecke zu potentiellen Fledermaushabitaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb.4: Übergang Dach – Fassade im Bereich des Haupteinganges. 
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Abb.5: Fallrohr und Fassadenöffnungen mit Verbindung zur Entlüftung des WC der Bäckerei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.6: Fenster mit Jalousie im 1. OG. 
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Abb.7: Lamellenförmige Dachkonstruktion im Bereich der Bussteige. 
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Gehölze 

Wie o. a. sind durch den Abtrag des bestehenden Gebäudes auch zwei Platenenanpflanzungen 

betroffen (Abb.8,9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8/9:     Platanen im Westen des Bahnhofsgebäudes. 

 

Die zu begutachtenden Gehölze sind alle vital, ohne nennenswerten Totholzanteil. Es finden sich 

keine wertgebenden Lebensraumstrukturen wie Rindenspalten oder Spechthöhlen, die auf ein 

Vorkommen von planungsrelevanten Fledermaus-, Brutvogel- oder Insektenarten hindeuten. In 

den belaubten Baumkronen konnten keine Vogelnester und somit kein Nachweis auf Brutaktivität 

erbracht werden, was ganz offensichtlich dem regen Verkehrsgeschehen vor dem Bahnhofsge-

bäude geschuldet ist.  
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3 Gutachterliches Fazit 

Da im und am rückzubauenden Gebäude des Hauptbahnhofes in Ingolstadt, auch bei der erneu-

ten Begutachtung im September 2021, kein Nachweis auf ein Vorkommen planungsrelevanter 

Arten erbracht werden konnte, sind durch das geplante Vorhaben keine Verbotstatbestände nach 

§ 44 Abs.1 i. V. m. Abs.5 BNatSchG zu erwarten. 

Von vertiefenden naturschutzfachlichen Untersuchungen (spezielle artenschutzrechtliche Prü-

fung) kann daher abgesehen werden. 

 

 

 

 

 

Ingolstadt, 30. September 2021 
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